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Informationsvorlage 
 
Vorlage Nr.: IV/120/2025 

 
 

Federführung: Bürgermeister Datum: 14.05.2025 
Bearbeiter: Steffen Altewichardt AZ: 601-20 
 
 

Beratungsfolge Termin  

Ausschuss für Bildung 10.06.2025 öffentlich 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 

Information zum Sachstand Neubau/Sanierung Oberschule 
 
Sachverhalt: 

In der Ratssitzung vom 14.03.2024 wurde auf Grundlage der Beschlussvorlage 

BV/055/2024 die Verwaltung damit beauftragt, einen Planungsauftrag für die Variante A2 

zu vergeben. 
 

Als Grundlagenermittlung für die noch zu vergebenden Planungsleistungen sollte eine 

Baugrunduntersuchung und gutachterliche Stellungnahme zur Gründung sowie ein 
Altlastenkataster und gutachterliche Stellungnahme zur Planung des Rückbaus und 

Sanierung durchgeführt werden. 
 

Für die Baugrunduntersuchung und gutachterliche Stellungnahme wurde im 

Verwaltungsausschuß am 24.02.2025 auf Grundlage der Beschlussvorlage BV/057/2025 
der Auftrag an die Ingenieurgesellschaft für Arbeits- und Umweltschutz bR aus Melle. 

Die Feldarbeiten fanden in der 16.KW 2025 statt. Die Übermittlung der zugehörigen 

gutachterlichen Stellungnahme wurde uns für Juli 2025 in Aussicht gestellt. 
 

Für die Vorbereitung zur Erstellung eines Leistungsverzeichnisses zum Altlastenkataster 
fand in der 16.KW 2025 eine Bestandsaufnahme durch die Ingenieurgesellschaft für 

Arbeits- und Umweltschutz bR statt. Die Ausschreibungsunterlagen zum 

Altlastenkataster und zur gutachterlichen Stellungnahme wurden uns für August 2025 in 
Aussicht gestellt. 

 
 
 
Beschluss: 

 
 
 
 

Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 

 Keine finanziellen Auswirkungen 
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 Gesamterträge und/ oder 

Gesamteinzahlungen (ohne 
Folgekosten) in Höhe von 

   

 
      € 

 Gesamtaufwendungen und/ oder 

Gesamtauszahlungen (ohne 
Folgekosten)  in Höhe von  

  

 

 

 
      € 

     
 

 im  Ergebnishaushalt Produkt:       
   Kostenstelle:       

 
  Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 
  

 

Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets 

Deckung erfolgt durch       
  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

 

Jährliche Folgekosten:       
 

 im  Finanzhaushalt Investitionsnummer:       
       
Die Maßnahme ist im Investitionsplan 20                   enthalten 

                                                                                      nicht enthalten 
 
  

 

Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

Deckung erfolgt durch       
  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

 

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen: 
 durch einen Nachtragshaushalt 

 

 
 
 
 
______________________ 
Unterschrift 
 
Anlagen: 
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